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Berjordnuing
betreffend Reifebrothefte.

Auf Grund des § 47 der Bundesratsverordnung über
den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem Ernte¬
jahr 1915 vom 28. Juni 1915 in Verbindung mit der zuge¬
hörigen ersten Ausführungsanweisung (zu 565) vom 3.
Juli 1915 und Ziffer 8 der Anordnung des Preußischen
Landesgetreideamts vom 26. Juni 1916 (Kreisblatt Nr.
83) wird für den Umfang des Obertaunuskreises folgendesbestimmt:

1.
Zur besseren Brotversorgung im Reiseverkehr der im

^bertaunuskreise ansässigen Bevölkerung verabfolgt der
Kommunalverband vom Landesgetreideamt bezogene
(schwarz-weißes Reisebrothefte mit derzeitiger Gültigkeit
für das preußische Staatsgebiet . Die Reisebrothefte wer¬
den mit dem Dienstsiegel des Kreisausschusses versehen'
sie sind nur außerhalb des Bezirks des Obertaunuskreisesverwendbar.

2.
Jedes Reifebrotheft enthält 40 Reisebrotmarken, von

denen je 20 auf 40 und je 20 auf 10 Gr. lauten . 250 Er.
Brot stellen den zulässigen Tagesverbrauch dar . Der Be¬
zieher des Reisebrotheftes kommt also in den Besitz von
Bezugsscheinen für 4 Tage. Die Einlösung dieser Bezugs¬
scheine ist an eine bestimmte Zeit nicht gebunden.

3.
Die Reisebrothefte werden von den Ortsbehörden auf

Antrag der Beteiligten unentgeltlich ausgegeben.
Auf einen längeren Zeitabschnitt als 3 Wochen dürfen

Reisebrothefte nicht verabfolgt werden. Reisende, die über
3 Wochen hinaus von ihrem Heimatsort abwesend sein
wollen, müssen sich, wie bisher, einen Vrotkarten-Ab-
meldeschein beschaffen. Andererseits bedarf es für Reisen,
soweit sich der Reisende mit Reisebrotheften versorgt hat.
nicht mehr der Ausstellung eines Brotkarten-Abmelde-
scheins.

4.
Erfolgt die Abgabe von Reifebrotheften im Laufe der

kommunalen Versorgungsperiode,, für die der Empfänger
mit einer kommunalen Brotkarte versehen ist. so darf das
Reisebrotheft an den Ausgabestellen(Ziffer 3) nur gegen
Vorweis der kommunalen Brotkarte und nur unter der
Voraussetzung ausgehändigt werden, daß der Empfänger
sich die Brotmenge, auf welche die empfangene Reisebrot¬
marken lauten, von seiner Brotkarte in Abzug bringen
läßt. Die Kürzung muß seitens der Ausgabestelle sofort
bei Ausgabe der Reisebrothefte erfolgen. Ist dies nicht
möglich, so können Reisebrothefte gegen Verzicht im vor¬
aus auf die entsprechende Zahl von Abschnitten der Brot¬
karte — also im Vorschuß— entnommen werden.

Sinngemäß ist ebenso mit den Mehlkarten der Selbst¬
versorger zu verfahren. Selbstversorger dürfen Reisebrot-
heste nur im Umtausch gegen die Mehlkarte oder unter
entsprechender Kürzung der ihnen zur Vermahlung für
den nächsten Versorgungsabschnitt zustehenden Getreide¬
menge auf der Mahlkarte erhalten : die auf die Reisebrot¬
hefte entfallende Eetreidemenge (fünf Viertel der Mahl¬
menge. welche die gesamten von ihnen bezogenen Reise¬
brothefte ausweisen) ist an den Kommunalverband bezw.
die von diesem Beauftragten abzuliefern.

^ Die Fremdenbrotkarten kommen für diejenigen im
Obertaunuskreise sich aufhaltenden auswärtigen Reisenden,
die sich im Besitze eines Reisebrotheftes befinden, in
Wegfall.

6.
Ausländischen Gästhausbesuchern können statt der bis¬

herigen Fremdenbrotkarte für die Dauer ihres Aufenthalts
berechnete Reisebrotmarken behändigt werden.

7.
Verlorene Reisebrotmarken werden nicht ersetzt, vom

Verbraucher bezogene nicht umgetauscht.
8.

Bäcker und Händler mit Backwaren sind verpflichtet,
gegen Vorzeigung des (außerhalb des Obertaunuskreises
ausgegebenen) Preußischen Reisebrotmarkenheftesund ge¬
gen Emvfangnahme der Reisebrotmarken dem Verbraucher
eine entsprechende Menge von Backware zu dem für diese
festgesetzten Preise zu verkaufen: die empfangenen Reise-
brotmarken haben Bäcker und Händler zum Schluß eines
jeden Monats an die Ortsbehörde unter Angabe der Zahl
der Reisebrotmarken nach 40 und 10 Gr. getrennt und der
sich daraus ergebenden Eesamtmehlmengebehufs Ueber-
weisung des verbrauchten Mehls abzuliefern.

9.
Mißbräuchliche Verwendung der Reisebrotkartenhefte

und Reisebrotmarken, sowie Uebertretung der Bestimm¬
ungen zu 8 dieser Verordnung werden mit Gefängnis bis
zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehn¬
hundert Mark bestraft.

10.
Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung im

Kreisblatt in Kraft . Mit dem gleichen Zeitpunkt werden
die dieser Verordnung entgegenstehenden Vorschriften zu
8 14 der Verordnung des Kreisausschusses, betreffend die
Ausgabe von Brotkarten vom 14. 8. 1915 (Kreisblatt Rr.
59) aufgehoben.

Bad Homburg  v . d. H.„ 11. Juli 1916.
Der Kreisausschuß dcks Obörtalnnujskreises.

I . V. v. Bernus

Bad H o m b u r g v. d. H., 11. Juli 1916.
Die Magistrate der Städte und die Herren Bürger¬

meister der Landgemeinden ersuche ich, diese Verordnung
in ortsüblicher Weife zu veröffentlichen. Die Zahl der
ausgegebenen Reisebrothefte ist mir zum Schluffe eines
jeden Monats unter Ueberfendung der eingezogenen Brot¬
kartenabschnitte bezw. unter Angabe der von den Selbst¬
versorgern abzuliesernden Eetreidemenge oder für einen
späteren Zeitraum einzubehaltenen Brotkartenabschnitte
anzuzeigen: die von den Ausgabestellen nicht verausgab¬
ten Reisebrothefte sind jedesmal beizufügen.

Gleichzeitig sind mir die von den Bäcker pp. abgeliefer-
ten vereinnahmten Reisebrotmarkenunter Bezeichnung der
Bäcker, der Zahl der Marken und der entsprechenden Mehl¬
menge einzusenden. Den Bäckern pp. ist über die erfoglte
Ablieferung eine Bescheinigung zu erteilen.

Der Bedarf an Reisebrotheften für einen Monat ist je¬
desmal bis zum 25. Tage des vorhergehenden Monats bei
mir aUzumelden.

Dtt Vorsitzende des Krei»schusschNffes.
. I . V.: v. Bernu s.



Berlin , den 4. Juli 1916.
Nach einer Mitteilung der Heeresverwaltung sind nun¬

mehr auch vom Feinde internierte Zivilpersanen in der Schweiz
zur Erholung vorübergehend untergebracht worden.

Einem Wunsche der Heeresverwaltung entsprechend hat
sich der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten zugleich auch
als Chef des Reichsamts für die Verwaltung der Reichseisen¬
bahnen entschlossen, auch den Angehörigen dieser internierten
Persvnen bei Besuchsreisen zu ihnen auf den preußisch-hessischen
Staatseisenbahnen und den Reichsbahnen eine Fahrpreiser¬
mäßigung in demselben Umfange und unter den gleichen Vor¬
aussetzungen zu gewähren wie den Angehörigen kranker oder
verwundeter deutscher Kriegsteilnehmer. Die zur Erlangung
der Vergünstigung beizubringenden Ausweise der Ortspoli¬
zeibehörden müssen demnach erkennen lassen, daß sie zu dem
hier in Rede stehenden Zwecke ausgestellt sind.

Der Minister des Innern.
Im Aufträge:

von Jarotzky.

Bad Homburg v. d. H., den 11. 7. 1916.
Die Ortspolizeibehörden wollen bei Ausstellung dcr

Ausweise zur Erlangung der Fahrpreisermäßigung den Zweck
der Reise genau bezeichnen.

tft ntdtft eifa vbe \ l fdj.
Der Königliche Landrat.

I . B . . Setzepfandt.

Kgl. Lehranstalt für Wein-, Obst- u. Gartenbau zu Geisen¬
heim am Rhein.

Wir bringen hiemit zur Kenntnis, daß an der Kgl.
Lehranstalt im Jahre 1916:

1. Ein Obstverwertungskursus für Mänuer und Haus-
haltungslehrerinnen in der Zeit vom 31. Juli bis
10. August,

2. ein ObstverwertunzSkürsus für Frauen in der Zeit
vom 14. bis 19. August abgehalten werden.

Die Kurse beginnen an den zuerst genannten Tagen
vormittags um 8 Uhr. Der Unterricht wird theoretisch und
praktisch erteilt, sodaß die Teilnehmer Gelegenheit hüben, die
verschiedenen Berwertungsmelhoden einzuüben.

Das Honorar beträgt für den Kursus zu 1 : für Preußen
10 Mk., für Nichtpreußen Id Mk.- für den Kursus zu 2:
für Preußen 6 Mk., für Nichtpreußen 9 Mk.

Anmeldungen sind unter Angabe der Staatsangehörig¬
keit M die Direktion  zu richten.

Alles Nähere ist aus den Satzungen der Lehranstalt,
die unentgeltlich verabfolgt werden, zu ersehen.

Der Direktor.

Berlin W. 9, den 16. Juni 1916.
Ausführungsanweisung

Der Königliche Landrat.
I . B, : Setzepfandt.

Bad Homburg v. d. H., den 10. 7. 1916.
Die im Kreisblatt Nr . 17 abgedruckte Anordnung des

stellvertr. Generalkommandos betr. Milchlieferung erhält
folgenden Zusatz:

„Die vorstehende Bestimmung gilt insoweit nicht, als
die Verwaltungsbehörden oder Gemeinden von den ihnen
durch die Verordnung des Bundesrats vom 8. Juni 1916
(R . G. Bl . S . 447 ) gegebenen Befugnissen Gebrauch macken."

Der Königliche Landrat.
I . B . : Setzepfandt.

Bekanutmachung
über die Aufhebung der Höchstpreise für Heu.

Vom 1. Jnlt l9l6.
Auf Grund des 8 1 der Verordnung über Kriegsmaß¬

nahmen zur Sicherung der Volks ernährung vom 22. Mai
1916 fReichs-Gesetzbl. S . 401) wird verordnet:

Die Bekanntmachung über Höchstpreise für Heu vom
3. Februar 1916 fReichs-Gesetzbl. S . 79) wird aufgehoben.

Für Heu aus der Ernte des Jahres 1915, das auf
Grund der Verordnung über Lieferung von Heu und Stroh
für das Heer vom 11. Mai 1916 (Rechs-Gesetzbl. S . 367)
zu liefern ist, bleiben die Vorschriften der Bekanntmachung
vom 3. Februar 1916 in Geltung.

Berlin , den 1. Juli 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr . H elffe r ich.

zur
Versrdnung des Bundesrats vom 15. April 1816 (R GBl.

S . 279 über Regelung des Verkehrs mit Branntwein.
Auf Grund des § 5 Abs. 2 der oorbezeichneten Ver¬

ordnung wird bestimmt:
Zuständige Behörde für das im § 5 Abs. 2 der Ver¬

ordnung vorgesehene Verfahren bei Übertragung des Eigen¬
tums sind die Landräte sin Hohenzvllern die Oberamtmänner)
und die Polizeiverwaltungen der Ŝtadtkreise, in deren Be¬
zirken sich der Branntwein befindet.

Im LandespolizeibezirkBerlin ist der Polizeipräsident
von Berlin zuständig. Gegen die Verfügungen dieser Behörden
ist die Beschwerde an die Regierungspräsidenten, im Landes¬
polizeibezirk Berlin an den Oberpräsidenten in Potsdam , zu¬
lässig, die endgültig entscheiden.

Abdrucke für die Landrätr (Oberamtmänner ) und die
Polizeiverwaltungen der Stadtkreise sind beigefügt.

Der Minister Der Minister Der Finanz-
für Handel und des Innern . minister.

' Gewerbe. Im Aufträge. Im Aufträge.
Im Aufträge. Freund . Köhler.

Lusensky.
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Im Austrage, v. Massen doch.

Bad Homburg v. d. H., den 6. 7. 1916.
Wird mit Beziehung auf die im Kreisblatt Nr . 53 von

1916 abgedruckte Bekanntmachung über die Regelung des
Verkehrs mit Branntwein vom 15. 4. 1916 zur Kenntnis
der Interessenten gebracht.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 7. Juli 1916.
An die Magistrate der Städte und die Herrn Bürger¬

meister der Landgemeinden des Kreises.
Vom 6. — 23. September d. Jrs . findet durch das

K. u. K. öst. png. General -Konsulat in Frankfurt a. Main
die General -Musterung der sämtlichen in Hessen- Nassau
wohnhaften östereichischenu. ungarischen Landsturmpflichtigen
der Geburts -Jahrgänge 1866 bis einschl. 1897 statt.

Zur Aufstellung einer Liste der im hiesigen Kreise
wohnhaften östereichischenu. ungarischen Landfturmpflichtigen
ersuche ich mir bis bestimmt zum 15. d. Mts . die in dor-

Der Königliche Landrat.
I . V. : Setzepfandt.

Berlin , den 29. Juni 1916
Deutsche Arbeiterzentrale.

Berlin SW 11, Hafenplatz 4.
Tgb. Nr . Gen . I . 188/16.

Euer Hochwohlgeboren
beehren wir uns ergebenst milzuteilen, daß die Abfertigungs¬
stelle in Effen/Ruhr bis zum 30. November d. Js . außer
Betrieb gesetzt und die Erledigung ihrer Dienstgeschäfte der
hiesigen Abfertigungsstelle übertragen ist.



Schalholz-Bersteigrrimg.
Dienstag, den 18 Jnli 1916, vormittags 10 Uhr anfangend, kommen

in Bad Homburg v. d. H. im Kirdorfer Harkwald (Hammelhans ),
folgende Holzsorten zur Versteigerung:

LnvkLbvringv
ger. LvbeUttsvk

LiLmarvkdsrillge
DoUwvpse

Salzheringe.
8900 Wellen I

3 Rm . Knüppel j
W. Lautenschläger,

Fischhans.

Die Zusammenkunft ist an der Karlsbrücke.
Bei sehr ungünstiger Witterung wird die Versteigerung bei Josef

Martin Braun (Gasthaus „Zur Stadt Friedberg ") dahier abgehalten. litt Schreibhilfe
Bad Homburg v. d. Höhe, am II . Juli 1916.

Der Magistrat II.
_ Feigen.

Kurhaustheater Bad Homburg v . d . H.
. V-

Samstag , den 15. Juli 1916 , abends 8 Uhr:

Gesamt -Gastspiel von Mitgliedern des Neuen Theaters
Frankfurt a. M.

(Leitung : Edmund Heding)

Die Liebesinsel

junges Mädchen gesucht. Vorzustellen
vormittags oder abends nach 8 Uhr.

MWeui Vn-Wch.

Beamter sucht
4 Zimmerwohnung
mit Zubehör ev. mit Gartenanteil
zum 1. September . Offerten mit
Preisangabe an die Expedition des
Blattes unter P . S . 50.

Lustspiel in 3 Akten von August Neidhart.
Spielleitung : Edmund Heding.

Personen:
Emil Mannheimer , Bankier . Edmund Heding
Hildegard , seine Frau . . . . . Berta Bronsgeest
Lola, beider Tochter . . . . . Eugenie Jacobi
Otto Erich von Sievers , ihr Verlobter . . Ernst Laskowski
Dr. Ottokar von Bernbrunn . Hans Schwarze
Stanko Marlic . . . . . Karl Marowsky
Grothe , Sekretär . . . . . Walter Garen no

Die Handlung spielt in Dalmatien.
Pause nach dem 2. Akt.

Preise der Plätze:
Ein Platz Proszeniumsloge 3.00 Mk.

I. Rangloge 2.50 Mk. — Parquetloge 2.00 Mk. — Sperrsitz 2.00 Mk. — II. Rang
löge 1.20 Mk. — Stehplatz 1.20 Mk. —III. Rang reserviert 70 Pfg. — Gallerie 30 Pfg.

Militär Ermässigung Vorverkauf auf dem KurbQro
Kassenöffnung 7 */t — Anfang 8 — Ende 10 Uhr.

Arbeitsmarkt des Kreises Obertaunus.
Männliche und weibliche Arbeitskräfte für Industrie und Landwirtschaft

vermittelt

Stadt . Arbeitsmarkt.
Frankfurta. M., Gr. Friedbergerftraße 28.

\* *♦
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Familien - Nachrichten
Vereins - Anzeigen

Wohnings - Anzeigen
Verkänfe

Stellen ■fiesnche
Steilen - Angebote

haben schnellen und sicheren
Erfolg in der 8

4 „Kreis -Zeitung“ l
ffir den Obertannnskreis. J♦♦ ♦♦

4 Zimmerwohnung
modern eingerichtet mit Veranda in der Nähe
des neuen Kurparks mit 1. Oktober zu
vermieten. Näheres

Gynmasiumstratze 20.
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(dn, den Verbrauch von Gummi zur Herstellung
ladbereifungen einzuschränken,, sondern vor allem

die ganzen zur Ablieferung gelangenden Fahrrad-
n nach einer entsprechenden Bearbeitung für
wieder als neue Bereifungen Verwendung fin-

denen die Erlaubnis zur weiteren Benutzung
bereifung erteilr ist.

Rekanntmachung enthält eine Anzahl von Einzel-
Wn. Ihre Kenntnis ist für alle Personen wich-
e« n Antrag auf Weiterbenutzung von Fahrrad-

n stellen wollen. Der Wortlaut wurde gestern
»nreis-Zeitung" abgedruckt.

Hur Nah unel pern.
^nkfnrt M.. 13. Juli . Mord und Selbstmord.
Si et^ c 31  überfiel heute Mittag der 40-
MMlter Cramer die dorr wohnende Ehefrau

Kessel im Schlafe und tötete sie durch
m ^ en  und die Schläfe, Dann er-
W (Obst durch einen Schuh in den Kopf.
J - ' M >12. Juli . Eine außerordentlich starke

von Aufsehern und Schutzleuten brachte
M »mmag a^ s dem hiesigen Gefängnis 50 Ver-

| ^ tknbahn nach dem Zuchthaus Wehlheiden

12. Juls . Das Evangelische Diako-
Arbeitsgebiet auf dis ganze Provinz

reckt*„• ^ " eu Teil des Großherzogtums
im fin, ;lCo e ^ eute il'en 50- Jahrestag seiner Er-

ndA»v ?/ ^ trahe 7. Schon 1874 bezog die
^ »s s?" ^en von Mylius und Bluntschly

5ftp-flr-i * 556,1 non Mylius und Bluntschly
.3Rnürl~i c unl)  Inspektor war der bekannte

er  Leydhecker . Sein Nachfolger
SetitL fl/^ ieraffuPerin ^nbent Dettmering in

WW Petrenz dem Hause vor . Die
.betrug  zu Anfang dieses Jahres 234.

d rn Feld- oder heimischen Lazaretten

lutz> 2̂- Juli , Bei dem Abbruch .der letz-
6^stumpfe der Allen Brücke wurde der

r NainrÄ bo'M sich einst die Pfeiler der ersten
^ 6̂ hoben. Es sind dies mächtige

bie Holzfachtverk zusammengefügte
n tuf« er, auf starken eingerammten
im jßQrj‘ Durch den fast tausendjährigen

^ TT die erste Holzbrücke wird 1036
'orifi , 'rn^ die Baumstämme fast ver-

. , «n i^ . ^ îundenbehälter des Baumeister
Ziesj„„̂ ? auperiode des 18. Jahrhunderts

ti^ rhauvt̂ es Grundpfeilers leider nicht ge-
die Auslese an Altertümern und
Würdigkeiten bei Abbräch des

t- nkfurts , „der Brücke zwischen Nord-

und Süddeutschland", wider alle Erwartungen recht
kärglich.

st Friedberg, 12. Juli . Unter Berücksichtigung der all¬
gemeinen Marktlage hat das Kreisamt für den Gemüse¬
verkauf im Bereich des Kreises Friedberg besondere Be¬
stimmungen und Preise festgesetzt. Es dürfen u. a. für fol¬
gende Gemüsearten als höchste Preise genommen werden
für das Pfund bei Römisch Kohl 16 Pfg ., junge Erbsen
10 Pfg . (in Frankfurt 45 Pfg ) , gelbe Rüben 10 Pfg . (in
Frankfurt 35 Pfg .s, für das Stück Wirsingkohl 30 Pfg .,
Rotkraut 45 Pfg ., Blumenkohl 35—55 Pfg ., Oberkohlrabi

8 Pfg ., große Salatgurken 25—50 Pfg ., Rettig 8 bis
15 Pfg , — Die Höchstpreise dürfen aber nur dann genom¬
men werden, wenn es sich um ausgesuchte große und er¬
lesene Ware handelt ; sie gelten auch für den Verkauf in
Ladengeschäften und bei der Privatkundschaft . Der Er¬
werb von Gemüse im Kettenhandel wird mit den schwersten
zulässigen Strafen geahndet . Ebenfalls werden für Preis¬
treibereien auf dem Gemüsemarkt überhaupt Strafver¬
folgungen angedroht . Ohne Crlaubniskarte vom Kreis-
amic, darf niemand gewerbsmäßigen Gemüse- und Obst¬
handel treiben.

st Schotten, 12. Juli . Der Heidelbeersegen im Vogels¬
berg ist in diesem Jahre so groß, daß die Bevölkerung bei
dem ohnehin schon großen Leutemangel nicht in der Lage
ist, die Ernte an Heidelbeeren zu docken. Diesen Umstand
haben sich bereits viele Stadtbewohner zunutze gemacht. In
großen Scharen treffen sie — besonders die Frankfurter —
täglich hier ein, durchziehen mit Kind und Kegel sammelnd
die Wälder und kehren abends mit dichtgefüllten Körben
heim. Aber auch viele Händler ziehen es schon vor, die
Ernte mit Umgehung des Zwischenhandels selbst vorzu¬
nehmen, indem sie eine Anzahl Kinder aus der Stadt mit¬
bringen , die für angemessenen Lohn die Beeren pflücken,
ein Verfahren , das recht lohnend für beide Teile sein soll'

st Kloppenheim (Oberhessens, 12. Juli . Nach längerer
Krankheit starb der hiesige Attbürgermeister Andreas
Kliem . Er stand dem Orte von 1874—1914 als Bürger¬
meister vor.

st Brvitenbach. 13. Juli . Wildernde Hunde töteten bei
Lingelbach von einer Schafherde 10 Tiere und zerspreng¬
ten die übrigen Schafe in die nahen Waldungen

- Fvankenthal. 10. Juli . Ihren Tod selbst verschuldet
haben zwei russische Gefangene , die in einer hiesigen
Fabrik beschäftigt waren . Sie hatten mit Spiritus zu

2

„Wer Brotgetreide verfüttert, versündigt sich
am Baterlandel"
„Wer über das gesetzlich zulässige Matz hinaus
Hafer, Meugkorn, Mischfrucht, worin sich Ha¬
fer befindet, oder Gerste verfüttert, versündigt
sich am Vaterlandel"

tun und konnten der Versuchung nicht widerstehen ein er¬
hebliches Quantum davon zu trinken . Der eine starb auf
dem Transport ins Spital , der andere wenige Stunden
später.

— Stuttgart , 11. Juli . Als Ort für das in Württem¬
berg zu errichtende deutsche Kaufmannserholungsheim ist
Urach in Aussicht genommen.

— München, 11 Juli . Die älteste Frau Münchens,
du: Beziiksgerichtsfunttionärswitwe Cordula Burger , ist
im Alter von 1OSH Jahre » gestorben.

— Das Urteil im Prozeß Leo Schiffmann , der seit län¬
gerer Zeit das Landgericht 1 Berlin beschäftigt, wurde
das folgende Urteil gesprochen: Der Angeklagte wird
wegen Betrugs in vielen Fällen zu vier Jahren Gefäng¬
nis , 3000 Mark Geldstrafe oder weiteren 300 Tagen Ge¬
fängnis und zu fünf Jahren Ehrverlust verurteilt . Fünf
Monate wurden auf die Untersuchungshaft angerechnet.

— Folgenschwere Explosionskatastrophe. Die „Basler
Nachrichten" melden aus Mailand , daß die in der italie¬
nischen Presse nur ganz kurz erwähnte Explosionskata¬
strophe von Spezia viele Hunderte von Opfern gefordert
hat . In Wirklichkeit ist nicht eine Kiste Pulver , sondern
eine große Munitionsfabrik in die Luft geflogen und von
ihren 480 Arbeitern ist kein einziger am Leben geblieben.
Außerdem wurden von den am Strande badenden Per¬
sonen mehr als 300 getötet . Die Beschreibung des Ortes
laßt auf Muggiano bei Spezia schließen.

Kriegshumor.
Wir kommen atemlos von einer „Störungssuche"

(früher Leitungspatrouille ) unserer Telefon -Verbindung
zur Beobachtung im Dorfe D. zurück. Der Weg liegt stän¬
dig unter Artilleriefeuer . Ein Landser begegnet uns und
erkundigt sich: „Wie weit ist es bis nach D.?"

Darauf mein Begleiter : „Eine gute halbe Srunde;
wenn s aber stark daherschießt, machst Du 's bequem in
einer Viertel !"

Veranstaltungen der Kurderwaltnng.
Donnerstag:  Konzert der Kurkapelle . Abends 8(4

Uhr im Goldsaal : „Richard Strauß -Abend", Frau
Mara Friedfeld , Hofopernsängerin , Herr ' Nikol
Eeisse-Winkel , Hofopernfänger , Herr Arthur Rother
Hofkapellmcister und Herr Walter Zollin , Hofschau-
spieler, sämtlich vom Hoftheater Wiesbaden.

Samstag:  Konzerte der Kurkapelle . Im Kurhaus-
thaeterabends 8 Uhr : „Die Liebesinsel ", Lustspielm 3 Akten. ^

Der heutige Tagesbericht  der Obersten
Heeresleitung war bei Schluß des Blattes noch
nicht emgegangen.
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